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groͤſſere Welt , auf beiden Haͤmisphaͤren, von einem

viel weitern Freiheits - Begriff belebt wurde . Denn

es wurde im Anfang von 1783 , im Frieden von

Verſailles , die Independenz der 13 americaniſchen Pro⸗

vinzen anerkannt . Alle harmoniſchen Ideen fanden nun

leichtern Eingang . Das Wahre , was die ſpaͤtere Re -

volutionszeit , in ihrem Urſprung , vom dem hohen Gut

der menſchlichen Freiheit ins Licht gehoben , aber ſogleich

mit Irrthuͤmern vermengt , und nachmals ſo graäͤßlich

mißbraucht hat — war 1783 ſchon meiſtens in feiner ungez

truͤbten Schoͤnheit geſagt , empfunden und verwirklichet .

XIII .

Schickſale und Fortſchritte

von 1784 bis 1789 .

Große Theurungen , Wetterſchäden , Brände . Uiber⸗

wiegende Wohlthat der neuen Executions - Ordnung . Die

Scribenten .

Der Zeitabſchnitt , zu dem wir hier uͤbergehen,

beginnt und ſchließt mit einer ſchweren Theurung . Dem

auſſerordentlichen Winter von 1783 auf 1784 ) folgte

) S . Boͤckmann Beitraͤge zur phyſiſchen Geſchichte des auſſer⸗

ordentlichen Winters v. Nov . 1783 bis April 1784 . Ihm

waren i. J . 1783 die anhaltenden Hehrrauche , und die
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eine geringe Ernte ; gerade jezt fuͤhrte ein Unſtern

manchen Fruchtaufkauf fuͤr Truppen⸗Magazine ‚ ) herbei ;

die Preiſe ſtiegen ſchnell , und in einigen Nachbarſchaften

ward Sperre angelegt . Baden ſchrieb ſeinen Unter⸗

thanen nur ſo weit ein Verbot vor , daß jeder Frucht⸗

verkaͤufer erſt ſeinen hinlaͤnglichen Vorrath zur künfti⸗

gen Saat , und zur Entrichtung der ſchuldigen Natural⸗

Abgaben , zeigen ſolle . Dem wurde blos die Warnung

angefugt , daß man dem voreiligen Verkaufluſtigen ,

wenn er dann in Noth gerathe , erſt zulezt beiſtehen

werde . Aber die Haupthilfe gab die Kammer durch

Zuruͤckhaltung ihrer , ſonſt jaͤhrlich verkauften Fruͤchte,

und durch Vermehrung dieſes Vorraths mittelſt zeitigen

Einkaufes , der zugleich der Ausfuhr entgegen wirkte .

So entſtand ein Landesmagazin von 21,000 Mal⸗

tern , auſſer der bis zum Oktober 1785 gedeckten Frucht⸗

ausgabe und auſſer den kleinen Vorraͤthen , die man zu⸗

gleich , je nach Thunlichkeit , bei Gemeinen und Koͤrper⸗

ſchaften veranſtaltet hatte . Im folgenden Früͤhjahr

ſanken zwar die Fruchtpreiſe wieder , und nur wegen

Mangels an Heu und gruͤnem Futter bedurfte der Un⸗

terthan der Erleichterung , daß ihm das Grasrupfen in

zerſtoͤrenden Erdbeben von Meſſina , und in Calabrien , vot⸗

angegangen . Zu Carlsruh liefen einmal 2 Hirſche , auch
einmal ein wildes Schwein in zen Straffen .

) Man wußte nicht , wie die Bewegungen in Belgien , und
bie Projecte Joſephs II mit dieſem Land, endigen wuͤrden.
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den Holzſchlaͤgen und das bewachte Weiden in aufgewach⸗
ſenen Waldungen verſtattet wurde . Aber die Kammer —

ſtatt die Luͤcke in der gewohnten Geldeinnahm durch den

Verkauf ihrer eruͤbrigten Fruͤchte ſchnell auszufuͤllen —

hielt es , da ſie noch andere Mittel zu ihren Zahlun —

gen wußte , fuͤr wichtiger und vaͤterlicher , den Grundſaz ,
der ſogleich bethaͤtigt wurde , zu faſſen : „ daß ſolch ein

Frucht - Vorrath immerhin als ein Depot zur Landes -

hilfe betrachtet , und bei mißlichen Ausſichten noch durch

Ankauf vermehrt werden ſolle . “ Wie ſehr kam uns dies

zu Gute , als 4 Jahre darauf einer der bårteften Winter

des Jahrhunderts ( 1788 auf 8g ) eine Menge der heim⸗

gebrachten Lebensmittel verheerte , ſelbſt die Winterfelder

—ſo wie die Reben , Obſtbaͤume — ſchwer beſchaͤdigte,

und auch die Sommerſaat noch aufhielt . Schon im De⸗

cember fing , bei dieſen truͤben Ausſichten , die Kammer

an , ihre Fruchtvorraͤthe kaͤuflich zu verſtaͤrken ; theilte

im Fruͤhjahr 1789 im Oberamt Roͤteln , Sezgrundbirnen

an arme und mittlere Leute — auch im Sponheimiſchen

an mehrere Gemeinen , die vorm Jahr durch Ungewitter

beſchaͤdigt worden , Frucht zur Saat und zur Nahrung

aus . Uiber die Verſorgung des Ganzen , durch die

künftige Ernte , lauteten indeſſen die eingegangenen Nach⸗

richten beruhigend . Aber vom Junius an — welche

neuen Schreckniſſe ! Hochgewitter in nachbarlichen Laͤn⸗

dern und , auf ſechs Gemarkungen des badiſchen Ober —

lands , Uiberſchwemmungen der bluͤhendſten Felder noch
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unmittelbar vor der Ernte ; dieſe ohnehin verſpaͤtet ; waͤh⸗
rend derſelben anhaltendes Regenwetter — und nun noch

Zuſammenzuͤge von Truppen , die die franzoͤſiſche Revo⸗

lution ſchon veranlaßte . — Bereits im Sommer mußte

die Kammer durch Aufſtellung ihrer Fruͤchte , den Naͤrk⸗

ten zu Durlach , Pforzheim , Raſtatt beiſtehen , und

ſandte damals ſchon eine Cameralperſon ins Ausland ab,

mit dem Auftrag zu noh mehr Xyfauf , den man in der

Nachbarſchaft nicht mehr leicht zu Stand bringen konnte .

Nach der Ernte ſperrten die Nachbarn groͤßtentheils ;

dieſer Zwang dauerte den Winter fort und war zuweilen
bis zur Hinderung der freien Durch fuhr abermals

getrieben . Mit Muͤhe und Noth konnte man die in der

Wetterau aufgekaufte Fruͤchte herbeibringen . Man nahm

wieder die Befreiung vom Land - und Pfundzoll zu Hilfe ,
gab auch , vom October 1789 an , den Landesgemeinen

theils herrſchaftliche Geldvorſchuͤſſe , theils die Genehmi⸗
gung , Capitalien auf Credit aufzunehmen und dafuͤr

Fruchte in der Stille zu kaufen , damit der vermoͤgliche
Mann får den laufenden Preis , der aͤrmere aber wohl —

feiler , und noͤthigenfalls unentgeltlich , mit Frucht zum

Hausgebrauch verſorgt werden koͤnne . Das Oberamt

Hochberg — welches am meiſten durch Hagelſchlag ge⸗

litten hatte und welchem ſein gaͤnzlicher Miswachs an

Wein und Obſt , nebſt ſchlechtem Ertrag der Grund⸗

birnen i .J. 1789 , um ſo empfindlicher fiel — ſteckte
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ein groſes Capital in die Fruͤchte . Nebſtdem hielten

einige Staͤdte und Doͤrfer Fruchtvorraͤthe und man zog

auch den Grundbirnankauf zu Hilfe . Den groͤßern Dorf —

ſchaften im Oberamt Durlach gelang die Abrede unter

ſich ſelbſt , daß der Landmann ſeine vorraͤthige Frucht

behalten oder nur an den Flecken verkaufen wolle . In⸗

deſſen blieb die Hilfe der Landesherrſchaft bei weitem

die groͤßte. Die Kammer berechnete alle disponiblen

Vorraͤthe , nahm Ruͤckſicht mit darauf , wie fern ihre

Natural⸗Ausſtaͤnde jezt vielleicht nicht beigetrieben werden

koͤnnten , befahl andererſeits den Verrechnern , fuͤr Geld⸗

ſchuldigkeiten Fruͤchte willig anzunehmen und legte , im

November 1789 , dem beſorgten Markgrafen eine merk⸗

wuͤrdige Berechnung vor , daß der Hof , die Dienerſchaft ,

das Militaͤr , wie auch fuͤr die wahrſcheinliche Aushilfe

jeder Landestheil , bis zum October 1790 hinaus , ge —

deckt ; hiezu nur allein in den unterlaͤndiſchen Speichern

9,990 Malter glatter , und 23,700 Malter rauher Frucht

vorhanden ſeyen ; womit noch fuͤr die Ausſtellung auf

Maͤrkten und fuͤr weitere moͤgliche Noth ein artiger Vor —⸗

rath mitbegriffen ſey . Freilich uͤbertraf nachmals das

Bedürfniß in vielen Aemtern — wo zumal der geringere

Vorrath von duͤrrem Obſt und Grundbirnen zu deſto

groͤſſerer Brod⸗Conſumtion den Winter hindurch ange⸗

trieben hatte — die Berechnung ; aber um ſo wohlthaͤ—

tiger waren jene Vorſichten , mittelſt deren wir uns
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beſſer , als viele Nachbarn , bis zum Genuß der neuen

reihen Ernte von 1790 , durchgeſchlagen haben h .

Ueber der beſchriebenen groſen Sorge um die Nah —

rung wurde eine andere nicht vergeſſen . Man fuͤrchtete,

daß die auſſerordentliche Kaͤlte des Winters auf 1789
auch noch den Stoff zu gefaͤhrlichen Viehkrankheiten her —

beifuͤhre . Die Kammer ſchrieb alſo ſchon im Fruͤhjahr
die Gegenmittel aug **) .

In den befragten Jahren theilte uns das Schickſal
noch einige empſindliche Leiden zu . Im Fruͤhjahr 178⁴
wurden durch den maͤchtigen Eis - und Schnee - Abgang
viele Unterthanen ungluͤcklich * * ) . Der Markgraf ließ

) Im Revolutionskrieg hörten die friedlichen Magazine auf .
Als aber 1794 — 96 wieder eine ſo ſchwere Theurung ent⸗
ſtand , daß in der Baſeler Gegend das Malter Kernen auf
28 bis 32 fl. ſlieg : ſo ließ der Markgraf , mitten in den
vielerlei Drangſalen , fuͤr 20,000 fl. Fruͤchte im oben
Schwaben erkaufen und in kleinen Portionen an die aͤrmern
interthanen — theils gegen baare Zahlung , theils auf

Credit — vertheilen .
**) Sie werden zu kuͤnftigen Vergleichungen aus dem Wo⸗

chenblatt No . 19 . hier zuſammen genannt : „fleiſige Säu⸗
berung und Luͤftung der Staͤlle ; oft wiederholtes Striegeln
und Abreiben , zur Foͤrderung der Ausduͤnſtung , die nicht
wieder von kalter Zugluft unterdruͤckt werden darf ; Gite
des Futters , das dagegen in der Quantitaͤt zu maͤſigen iſt ;
Miſchung des reinen Trinkwaſſers mit Kleien ; 4 bis ztaͤgi⸗
ges Eingeben , am Morgen und Abend , von zerſtoſſenem

Salpeter , Weinſtein , Enzianwurzel in Gerſtenwaſſer , auch
Wachholderbeer⸗Eſſig ꝛc. “

#**) Am meiften im OberamtPforzheim, aber auch in Durlach ,
Raſtatt , Ettlingen —jenſeits Rheins am meiſten in Sprend⸗
lingen , danebſt in Birkenfeld , Naumburg und Herrftein ,
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eine Collecte , die er durch einen Zuſchuß auf 2200 fl .

erhoͤhte , ausſchreiben , und dieſelbe — mit gaͤnzlichem
Ausſchluß des Schadens der Reichen — an die Beſchäͤ⸗

digten von mittelmaͤſigem Vermoͤgen zu einem , und an

die Armen zu zweien Drittheilen , verwenden . Im Jahr

1787 brannte ein bedeutender Bezirk von der Stadt

Gernsbach , und i . J . 1789 von der Stadt Pforzheim “

ab , fo daß der Wiedereinzug der groſen Brandſchaͤden

vom beitragenden Land auf mehrere Jahre vertheilt

werden mußte . Die Brandſtaͤtten wurden indeſſen ſchoͤner

uͤberbaut — und die Aſſecurationsanſtalt erhielt jezt groſe

Verſtaͤrkungen , indem befohlen wurde , derſelben die

allermeiſten herrſchaftlichen , Gemeins - und Stiftungs⸗

gebaͤude einzuverleiben . Uiberhaupt aber erhoben ſich

dieſe Jahre , die man unter die traurigen gezaͤhlt hatte ,

noch gar ſehr im Wachsthum der buͤrgerlichen Gluͤckſee⸗

ligkeit .

An der Spize der Schonungen des Unterthanen ſteht

die verbeſſerte Executionsordnung von 1786 , weil

ſie durch weite Verbreitung und durch taͤglicheAnwendung

zu einer Wohlthat wird , die die Leibeigenſchafts - und

Abzugsbefreiung noch uͤbertrifft. Zuvor hatten wir die

* ) S . Gehres Leben Reuchlins und Denkwuͤrdigkeiten ſeiner

Vaterſtadt . 1815 . Es war am 18 . und 19 . Mai . Ein
heftiger Suͤdweſt - Wind wehte bald die Flamme an die

Spitze des Thurms der praͤchtigen Stadtkirche , der in ſeiner

Pyramiden⸗Geſtalt herabbrannte , bis er auf das Hauptge⸗
baͤude mit fuͤrchterlichem Praſſeln geſtuͤrzt iſt .
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leidige alte Einlegung der ſogenannten Preſſer , welche

in Eſſen , Trinken , und oft noch einer Geldgebuͤhr , ſo

viele Tage lang unterhalten werden mußten , bis ein

Unterthan die richterlich zu vollſtreckende Schuldzahlung

leiſtete . War es ihm aber vorher ſchon nicht leicht : ſo

wurden ihm die Mittel dazu durch dieſe vorauszutragen⸗

den ſchweren Koſten , noch mehr aus der Hand genom⸗

men . Nun mußte entweder der Schuldner in der Eile

bei einem Wucherer Geld ſuchen , der nach der neuen

Borgfriſt ihn mit neuen Preſſern um die vergroͤſſerte Laſt

belud ; oder es kam am Ende doh noh zum Guͤteran —

griff . Mancher allmaͤlige Vermoͤgensumſturz wurde ſo

erzeugt ; viele ſtille Thraͤnen ganzer Familien floſſen uͤber

dem verkehrten Rechtsverfahren . Dies bewegte die ba —

diſche Regierung zu der Generalverordnung : die Execu⸗

tion durch Preſſer ſey abgeſchafft ; dagegen ſollen , nach

Verlauf eines zu gebenden Zahlungstermins von laͤng—

ſtens 6 Wochen , Fahrnißſtuͤcke , oder nach Befund Guͤ⸗

terſtücke gepfaͤndet werden — mit Ausnahme von

Geraͤthſchaften der Nothdurft , beſonders des Handwerks
und des Ackerbaues , wie auch von dem , zu dem leztern

noͤthigen Vieh . Alsdann ſolle der Schuldner noch eine

lataͤgige Friſt erhalten , ob er das Pfand einloͤſen koͤnne ?

das anſonſt geſezlich zu verſteigern ſey . Zum Eintrieb

herrſchaftlicher Forderungen ſolle die Hilfsvollſtreckung

in Jahrszeiten , wo der Landmann am erſten Mittel

habe (nicht zur Unzeit ) geſchehen ; und wenn ein anderer

Glaͤu⸗
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Glaͤubiger , auf Zuſpruch zu einer mehr als geſezlichen

Friſt , dieſe nicht ſo weit einraͤumen wolle , als ſie dem

Oberamte paſſend ſcheine : ſo ſolle daruͤber an das Hof —

raths⸗Collegium berichtet und einer unverzuͤglichen Re⸗

ſolution ſich gewaͤrtiget werden .

Bei dieſer Gelegenheit wurde ein Zug der Regie⸗

rungseinſichten des Markgrafen denkwüͤrdig. Als ihm

dieſe von Seinem Hofraths - Collegium entworfene Ver⸗

ordnung vorgelegt wurde , unterzeichnete Er ſie ſehr gern ,

ließ aber die doppelte Bemerkung zum Miniſterialprotocoll

geben : „ Das Hofraths - Collegium werde von ſelbſt den

Bedacht nehmen , daß dre Koſten auch der neuen

Verfahrungsart genau - moͤglichſt beſtimmt , mithin der

Unterthan , gegen die abgeſchaffte alte Weiſe , wirklich

erleichtert werde ; danebſt ſey zu wuͤnſchen , daß die Klee⸗

Aecker, ſo lang dem Schuldner noch Vieh uͤbrig bleibt ,

verſchont werden moͤgen“. — Was konnte empfehlender
— —

) Dies war eine ſchwache Seite der ſonſt trefflichen Verord⸗

nung ; denn ſchon durch den Zeitverluſt mit der Berichtser⸗

ſtattung und Abwartung einer Reſolution , verlor die Rechts⸗

hilfe an ihrer Kraft und Ordnung ; die Regierung aber

zog einen Gegenſtand vor ſich , den ſie aus der Ferne nur

willkuͤhrlich behandeln konnte , auf Koſten von des Andern

Recht . Sie war daher auch in der Folge ſo weiſe , wenig

Gebrauch davon zu machen ; und mit der ſpaͤtern Einfuͤh⸗

rung des neuen Landrechts wurde die Beſtimmung der Zah⸗

lungsfriſten lediglich den Richtern erſter Inſtanz anver⸗

traut . Das Oberhofgericht läßt daruͤber gar keine Beru⸗

fung zu.

II . Band ,
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far den intereſſanten Anbau Der Futterkräuter ſeyn ? Da⸗

her erklaͤrt es ſich denn , daß die Regierung , neben der

Hauptverordnung , den von einem Monat ſpaͤter datirten

Nachtrag , der von beßter Wirkung war , verkuͤndigen

ließ : „die Oberaͤmter ſollen fuͤr die moͤglichſte Koſtener⸗

fparniĝ bei Der nun feſtgeſezten ganzen Verfahrungsart

ſorgen und berichten , wie viel die Hatſchiere oder Andere ,

die zu Executionen gebraucht werden , bei jeder einzelnen

Pfaͤndung , nach Tar oder Obſervanz , beziehen und

welche Koſten bei den Verſteigerungen aufgehen ? “ )

Daneben ward empfohlen , daß dieKleeaͤcker bei Executio⸗

nen nach Moͤglichkeit zu verſchonen ſeyen .

In gleichem Geiſte , um den Buͤrger gegen den

Gebühren - Mißbrauch zu ſchuͤzen, wurde , auf des Mark⸗

Allemal faͤllt ſchon der Unterſchied in die Augen , daß der

Prefer allein , in einer anhaltenden Anzahl von Tagen
$ ' J Y

mehrere Gulden koſtet , ſtatt daß die Pfaͤndung und

die Verſtei gerung einzelne , unterbrochene Acte find.

Wer ſollte glauben , daß in der Folge dennoch — beſon⸗

ders von manchem Verrechner verſucht worden iſt , die Preſſer

wieder einzukuͤhren? „ weil durch ſie die Ausſtaͤnde ſonſt

beſſer und geſchwinder eingebracht worden ſeyen ; weil Man⸗

cher , der zahlen koͤnnte , jezt aus Bosheit nicht zahle ( und

daruͤber ſollten die vielen Andern , die wahrhaft Noth leiden ,

wieder haͤrter gehalten werden ?); weil bei den Steigerun⸗

gen oft keine Kaufluſtigen ſeyen , und doch nicht à tout prix

zugeſchlagen werde ( Gottlob , daß bei uns das mindere Uibel

der Adjudication , wenn die Guͤterſtücke niht einmal auf

den gemaͤſigten Tay getrieben werden , noch den Vorzug

bat ) ” Aber Eein Collegium hat folh ein Anbring um

terſtuͤzt.
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grafen Specialbefehl , die durlachiſche Vorſicht erneuert

und auf Bbaden erſtreckt , daß kein herrſchaftlicher Ver⸗

rechner , bei Strafe der Dienſtentſezung ſich unterfangen
ſoll , den Unterthanen — wenn ſie z. B . Capitalien bei

den Bedienſtungen aufnehmen oder heimzahlen — Anfor⸗

derungen oder Abzuͤge unter den Vorwand ihrer Bemi

hungen zu machen .

Ferner wurde in dieſem Zeitpunct eine neue Auf⸗
merkſamkeit auf die Scribenten gerichtet ; man ging fo

weit , ihnen das Heirathen zu unterſagen . Es ſcheint

dieſe Entziehung eines natuͤrlichen Anſpruchs , gegen

einen Menſchen von 25 , zuweilen von 30 Jahren , hart ;

auch kamen Dispenſationen vor — die jedoch kein Colle⸗

gium , ſondern nur der Regent geben konnte — wenn

Einzelne ihr , zur Erhaltung einer Familie hinlaͤngliches
Einkommen auf redlichen Weegen darlegten . Aber man

hatte die Erfahrung ins Aug gefaßt , daß ein Scribent ,
der in einem Bezirk von mehrern unſerer groſen Dorf -

ſchaften alle Inventuren , Theilungen , Pflegrechnungen
und oͤffentliche Contracte unter ſeiner Hand hat , ſich

hundertfaͤltige geheime Gelegenheit zur Verſtaͤrkung ſeiner
Diäten — z. B . mittelſt weitlaͤuftiger Geſchaͤftsanlegung ,
deren genaue Controllirung geſchwinder genannt als geuͤbt

iſt — verſchaffen kann ; daß er zu dem Mißbrauch weit

leichter ſich hinneigt , wenn er ein Haͤuflein Kinder er⸗

naͤhren ſoll , und wenn er fon viele Jahre in demſelben

Diſtrict mit den Lagen aller Familien bekannt iſt ; daß
L 2w
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die wünſchenswerthe Mobil⸗Erhaltung ſolch eines jungen

Mannes , aus dem ein Staatsdiener von beſſerer Cate⸗

gorie ſich ziehen lieſſe , verloren geht , wenn er dieſen

Trieb bald in ſich ſelbſt nicht mehr fühlt , nachdem er

ſich untet dem Landvolk bequem eingerichtet , und ver⸗

wildernd in Ausfommen gefunden hat . — Zwei Jahre

zuvor ( 1786 ) wurde fireng verboten , daß fein Amtſchrei⸗

berei⸗Scribent ſich mit der ſelbſtigen Einnahme von

Gant⸗ , Erb⸗ , Pfleg⸗ und andern , der Beamtung

anvertrauten Geldern bemenge , fondern Dazu eigene Cu -

ratoren beſtellt werden ſollen . 1788 wurde nun noch

beſtimmter befohlen , dieſe Curatoren gleich Anfangs

zu ernennen ; an Niemand anders , auch nicht interimi⸗

ſtiſch , die Gelder auszahlen zu laſſen , bei Gefahr ihrer

doppelten Entrichtung ; wenn je einem Schreiber Gelder

uͤberlaſſen werden muͤſſen , ihn alle Quartal zur Rechnung

und danebſt zur Caution anzuhalten ; fuͤr Gelder , die

mit dem Poſtwagen ankommen , den Empfangſchein vom

Principalen ſelbſt zu fordern ; die Depoſiten nur einem

angeſeſſenen Regiſtrator oder Secretaͤr anzuvertrauen “ ) ;

über die ganze Aufführung der Scribenten genau Acht

haben zu laſſen . Noch kam , zur Bildung dieſes Stan⸗

des , der Befehl von 1789 , daß auch die Stadt - und

Amtſchreibereien keine Scribenten oder Incipienten mehr ,

ohne vorausgegangene Cameralpruͤfung annehmen ſollen.

5) Unſere noch beſtimmtere , ſchoͤne Depoſiten⸗Ordnung folgte

i. J . 1792 .
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